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Auslobung „aus eigener Schlachtung“ 
 
TOP 10.1 der 30. AFFL-Sitzung am 14. und 15. November 2017 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz Arbeitsgruppe Fleisch- und Geflügel-
fleischhygiene und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft (AFFL) 
hat in ihrer 30. Sitzung am 14. und 15. November 2017 unter TOP 10.1 zur Auslobung 
„aus eigener Schlachtung“ beraten. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt traf die AFFL folgenden Beschluss:  
Die Arbeitsgruppe Fleisch- und Geflügelfleischhygiene und fachspezifische Fragen von 
Lebensmitteln tierischer Herkunft (AFFL) vertritt die Auffassung, dass Fleisch und daraus 
hergestellte Erzeugnisse nur dann als "aus eigener Schlachtung" ausgelobt werden kön-
nen, wenn sie aus Schlachtungen stammen, die unter der Verantwortung des Lebensmit-
telunternehmers, der das Fleisch bzw. die Fleischerzeugnisse in den Verkehr bringt, 
durchgeführt werden. Andernfalls stellt die Auslobung „aus eigener Schlachtung“ eine 
irreführende Information über Lebensmittel im Sinne von Art. 7 Abs.1 a) LMIV dar. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Edwin Ernst 
 


